
St
ud

ie
np

ro
gr

am
m

 R
ec

ht

Strafrecht
Besonderer Teil 1

Delikte gegen die Person und  

gegen Allgemeinrechtsgüter

ZIESCHANG



www.boorberg.de

ISBN 978-3-415-07310-4

9 7 8 3 4 1 5 0 7 3 1 0 4

Strafrecht Besonderer Teil 1

Das Lehrbuch informiert prägnant und verständlich über den examens-
relevanten Stoff aus dem Bereich der Delikte gegen die Person und 
gegen Allgemeinrechtsgüter. Die jeweiligen Probleme werden anhand 
zahlreicher Beispielsfälle veranschaulicht. Die aktuelle Rechtsprechung 
des BGH ist berücksichtigt. Examenswichtige Meinungsstreitigkeiten 
werden unter Aufbereitung des Meinungsstands dargestellt. Leserinnen 
und Leser erhalten damit einen guten Überblick über die maßgebliche 
Materie und die damit verbundenen relevanten Probleme.

Der Autor hat die Erfahrungen aus seiner jahrzehntelangen Prüfungstä-
tigkeit in die Darstellung eingebracht. Auf klassische examensrelevante 
Probleme wird daher besonders Wert gelegt.

Das Lehrbuch eignet sich nicht nur zur Einführung in die Materie, 
sondern auch als kompakte Wiederholung des maßgeblichen Stoffs im 
weiteren Verlauf des Studiums sowie zur Examensvorbereitung.



ZIESCHANG

Strafrecht Besonderer Teil 1



REIHE

Studienprogramm Recht



Strafrecht
Besonderer Teil 1

Professor Dr. Frank Zieschang
Universität Würzburg

1. Auflage, 2022



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek | Die Deut-
sche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über www.dnb.de abrufbar.

1. Auflage, 2022
ISBN 978-3-415-07310-4
E-ISBN 978-3-415-07331-9

© 2022 Richard Boorberg Verlag

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Satz: Thomas Schäfer, www.schaefer-buchsatz.de | Druck und Bindung: Laupp & Göbel GmbH, Robert-
Bosch-Straße 42, 72810 Gomaringen

Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Scharrstraße 2 | 70563 Stuttgart
Stuttgart | München | Hannover | Berlin | Weimar | Dresden
www.boorberg.de



5

Vorwort

Nach der Veröffentlichung des Lehrbuchs „Strafrecht Besonderer Teil 2“, das die Eigentums-
und Vermögensdelikte behandelt, folgt nunmehr zur Vervollständigung das Werk „Strafrecht
Besonderer Teil 1“, das sonstige Delikte gegen Individualrechtsgüter betrifft sowie die Straf-
taten gegen Allgemeinrechtsgüter zum Gegenstand hat. Zusammen mit dem inzwischen in
der sechsten Auflage erschienenen Lehrbuch zum Allgemeinen Teil des Strafrechts haben
damit die Studierenden die Möglichkeit, sich mit diesen drei Werken das im juristischen Exa-
men relevante materielle Strafrecht in konzentrierter Form anzueignen.
Auch für den Besonderen Teil 1 wurde das Grundkonzept beibehalten: Dem Studierenden sol-
len die maßgeblichen, mit den einzelnen relevanten Strafvorschriften verbundenen Probleme
verständlich vermittelt werden, ohne die Darstellung mit Detailproblemen zu überfrachten.
Das Lehrbuch eignet sich nicht nur zum Einstieg für Anfangssemester als vorlesungsbeglei-
tende Lektüre, sondern auch zur kompakten Wiederholung der Materie in der Examensvorbe-
reitung.

Würzburg, im August 2022 Frank Zieschang
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1. Kapitel:
Straftaten gegen das Leben

I. Totschlag gemäß § 212 StGB

1Bei den in den §§ 211 ff. StGB aufgelisteten Straftaten gegen das Leben bildet der Tot-
schlag gemäß § 212 StGB trotz des Umstands, dass der 16. Abschnitt mit dem Mord
gemäß § 211 StGB beginnt, die Ausgangsnorm, also den Grundfall.

2Hierbei ist der Gesetzestext des § 212 StGB nicht sehr präzise formuliert. So enthält
§ 212 StGB zum einen den Zusatz „ohne Mörder zu sein“, der für die Prüfung des
Totschlags selbst jedoch ohne Relevanz ist. Zum anderen spricht § 212 StGB lediglich
davon, dass jemand „einen Menschen“ tötet, obwohl man sich einig ist, dass die Vor-
schrift allein die Fremdtötung erfasst, also die Tötung eines anderen Menschen. Dass
es sich um eine Vorsatztat handelt, braucht hingegen nicht gesondert in der Strafbe-
stimmung erwähnt zu sein, sondern ergibt sich bereits aus dem Allgemeinen Teil,
nämlich aus § 15 StGB. Das bedeutet im Ausgangspunkt: § 212 StGB bestraft mit Frei-
heitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wer einen anderen Menschen vorsätzlich tötet.

1. Der objektive Tatbestand

a) Allgemeines

3Bei dem Totschlag handelt es sich um ein Erfolgsdelikt. Das bedeutet, dass das Ver-
halten des Täters (positives Tun oder Unterlassen) ursächlich für den tatbestandli-
chen Erfolg, nämlich für den Tod eines anderen Menschen, sein muss. Gleichzeitig
ist die Vorschrift Verletzungsdelikt, da sie nur dann vollendet ist, wenn auch der
Tod eines anderen tatsächlich eintritt; das „Leben“ eines anderen wird also beendet
und somit „verletzt“.

4Tauglicher Täter des § 212 StGB kann jede natürliche Person sein („Wer“). Es sind
keine besonderen Anforderungen mit der Täterqualität verbunden, die Vorschrift ist
damit Jedermanndelikt. Die Strafbestimmung kann nicht nur imWege der Alleintäter-
schaft, sondern auch in Mittäterschaft oder in mittelbarer Täterschaft verwirklicht
werden. Es handelt sich nicht um ein eigenhändiges Delikt.

5Als taugliches Verhalten kommt sowohl positives Tun als auch Unterlassen in
Betracht.

6Beispiele:
A ersticht den O mit einem Messer. Hier steht positives Tun in Rede.
Hingegen geht es um einen Totschlag durch Unterlassen, wenn etwa die Mutter
A ihr zweijähriges Kind K verhungern lässt.

7Bekanntlich ist die Abgrenzung zwischen positivem Tun einerseits und Unterlassen
andererseits umstritten (siehe Zieschang, AT, Rdn. 45 ff., 589 ff.). Die Rechtsprechung
(etwa BGHSt 59, 292, 296) fasst dies als Wertungsfrage auf, wonach eine normative
Betrachtung unter Berücksichtigung des sozialen Handlungssinns zu erfolgen habe.
Maßgeblich sei, wo der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit liegt (ebenso aus dem
Schrifttum etwa Wessels/Beulke/Satzger, AT, Rdn. 1159). Demgegenüber findet sich
in der Literatur teilweise die Auffassung, es sei zu prüfen, ob Kausalität im Sinne
einer Bedingung für den Erfolgseintritt vorliegt (Roxin, AT II, § 31 Rdn. 78 ff.), oder
zu untersuchen, ob ein Energieeinsatz des Täters erfolgt (Engisch, FS Gallas, S. 163,
170). Hierbei ist mit den beiden letztgenannten Kriterien mehr Bestimmtheit verbun-
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den als mit der von der Rechtsprechung herangezogenen vagen Formel, die daher
nicht zu überzeugen vermag.

8 Das Verhalten muss weiterhin für den tatbestandlichen Erfolg im Sinne der condicio
sine qua non-Formel ursächlich sein. Es ist also die Äquivalenztheorie heranzuzie-
hen. Wegen der Einzelheiten kann hierbei auf die Darlegungen zum Allgemeinen Teil
verwiesen werden (Zieschang, AT, Rdn. 56 ff., 598 f.).

9 Ebenfalls mag es nach der Feststellung der Kausalität zu Problemen im Zusammen-
hang mit der Frage der objektiven Zurechnung kommen. Auch insoweit handelt es
sich primär um Gesichtspunkte aus dem Allgemeinen Teil des Strafrechts. Auf die
dortigen Ausführungen wird verwiesen (Zieschang, AT, Rdn. 83 ff.).

10 Intensiverer Betrachtung bedarf jedoch der in § 212 StGB geforderte Taterfolg, also
der Tod eines anderen Menschen.

b) Menschqualität

11 Das StGB unterscheidet im Rechtsgüterschutz zwischen dem werdenden Leben, das
durch die §§ 218 ff. StGB geschützt wird, der Menschqualität, die für die §§ 211 ff.
StGB relevant ist, und dem Schutz von Verstorbenen (siehe §§ 168, 189 StGB).

12 Für die §§ 211 bis 216 StGB ist daher von entscheidender Bedeutung, ab welchem
Zeitpunkt im Sinne des Strafrechts von der Menschqualität auszugehen ist und
wann sie endet.

13 Die Menschqualität ist im Strafrecht nach ständiger Rechtsprechung und ganz herr-
schender Meinung im Schrifttum mit dem Beginn der Geburt zu bejahen (etwa BGHSt
31, 348, 350 f.; BGHSt 32, 194, 195; BGH, NStZ 2008, 393, 394; Rosenau, LK12, StGB,
Vor § 211 Rdn. 6; Schneider, MK, StGB, Vor § 211 Rdn. 6; anders Merkel, NK5, StGB,
§ 218 Rdn. 33 ff.: mit der Vollendung der Geburt; so auch § 1 BGB für die Rechtsfähig-
keit). Diese Schlussfolgerung wird insbesondere aus § 217 a. F. StGB gezogen, der bis
zu seiner Abschaffung durch das 6. StrRG vom 26.1.1998 (BGBl. I, 164) eine Privile-
gierung gegenüber § 212 StGB darstellte und die Tötung des nichtehelichen Kindes
durch die Mutter in oder gleich nach der Geburt pönalisierte. Das verdeutlichte hin-
reichend, dass mit dem Beginn der Geburt von einem Menschen im Sinne der
§§ 211 ff. StGB auszugehen ist. Die Abschaffung der Vorschrift, die in der Praxis keine
bedeutende Rolle einnahm, sollte nichts daran ändern, dass es nach wie vor für das
Menschsein auf den Beginn der Geburt ankommt.

14 Maßgeblich für den Beginn der Geburt ist bei einem natürlichen Geburtsverlauf das
Einsetzen der Eröffnungswehen (BGHSt 32, 194, 196). Handelt es sich um eine opera-
tive Entbindung (Kaiserschnitt), beginnt das Menschsein mit der Öffnung des Uterus
(der Gebärmutter) zum Zwecke der dauerhaften Trennung des Kindes vom Mutter-
leib (BGHSt 65, 163, 171 ff.; Eser/Sternberg-Lieben, Schönke/Schröder, StGB, Vor
§ 211 Rdn. 13; Ingelfinger, Grundlagen und Grenzbereiche des Tötungsverbots,
S. 135 f.; Wenkel, Dölling/Duttge/König/Rössner, Gesamtes Strafrecht, Vor § 211
Rdn. 7; anders etwa Schneider, MK, StGB, Vor § 211 Rdn. 12: Öffnung der Bauchde-
cke). Das gilt auch für die Mehrlingsgeburt (BGHSt 65, 163, 173).

15 Dabei kommt es für das Menschsein nicht auf die Lebensfähigkeit des Kindes an.
Selbst in dem Fall, dass ein Kind wenige Augenblicke nach der Geburt verstirbt, hatte
es für diese kurze Zeit Menschqualität. Für die §§ 212 ff. StGB gilt das Prinzip des
absoluten Lebensschutzes, also eines solchen, der unabhängig etwa von Alter, Krank-
heiten, Lebensfähigkeit oder Lebenserwartung ist.

16 Bei einer Einwirkung auf einen Verstorbenen, also auf eine Leiche, ist der objektive
Tatbestand der §§ 211 ff. StGB aufgrund fehlender Menschqualität nicht erfüllt. Die
Menschqualität endet mit dem Hirntod, also mit dem Ende der Hirnfunktionen. § 3
Abs. 2 Nr. 2 TPG spricht vom nicht behebbaren Ausfall der Gesamtfunktion des Groß-
hirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. Nicht maßgeblich ist also der Stillstand
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